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ALBATROS Gleitsegelclub Aschaffenburg 
e.V. 

 

Neuauflage der Regeln für den Albatros Schleppbetrieb ab 
September 2007 

Zur Erhöhung der allgemeinen Sicherheit auf unseren Schleppgeländen sowie zur 
Gewährleistung eines reibungslosen Schleppbetriebs wird die Rolle des Startleiters in 
Übereinstimmung mit der Flugbetriebsordnung für unsere Gelände jedoch mit folgenden 
Zusätzen definiert: 

Funktion des Startleiters 

�  Der Startleiter repräsentiert das Hausrecht des Albatros Vereins auf dem 
Schleppgelände und achtet auf die Einhaltung der Genehmigungsauflagen sowie auf 
die Voraussetzungen für einen geordneten Flugbetrieb auf der Grundlage der 
Flugbetriebsordnung (FBO), in der der Flugbetrieb für alle Teilnehmenden 
verbindlich geregelt ist.  

�  Den Anordnungen des Startleiters ist unbedingt Folge zu leisten. 

Ausübung der Startleiterfunktion 

�  Die Startleiterfunktion darf nur von Personen wahrgenommen werden, die vom 
Albatros Vorstand namentlich festgelegt worden sind. 

�  Der Personenkreis wird zunächst auf erfahrene Vereinspiloten beschränkt, die in den 
letzten zwei Jahren aktiv am Schleppbetrieb teilgenommen haben. 

�  Die Liste kann auf Antrag an die Vorstandsmitglieder jederzeit erweitert werden, 
wenn die Eignung des Kandidaten offensichtlich ist und eine Einweisung in die 
Aufgaben stattgefunden hat. 

�  Eine Liste der berechtigten Personen wird beim Windenführer hinterlegt.  

�  Der Windenführer hat die Berechtigung des Startleiters im Zweifelsfall vor jedem 
Start zu überprüfen.  
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Aufgaben des Startleiters 

Schleppvorbereitung 

�  Bei der Erstaufnahme neuer oder ihm noch nicht bekannter Piloten, überprüft der 
Startleiter Piloten- und Schleppberechtigungen sowie die Haftpflichtversicherung, 
den Schirm- oder HG-Typ. Pilotengewicht sowie erkannte Risiken sind unbedingt an 
den Windenführer weiterzuleiten. Damit wird sichergestellt, dass nur berechtigte 
Piloten geschleppt werden und der Windenführer auf Besonderheiten beim Schlepp 
vorbereitet ist. 

�  Alle Piloten müssen vor dem ersten Schlepp eine Haftungsausschlusserklärung 
unterschrieben haben. 

�  An Stellen, an denen mit am Schleppbetrieb unbeteiligten Personen zu rechen ist, 
sind Hinweisschilder aufzustellen. Gegebenenfalls ist an unübersichtlichen Stellen 
die Schleppstrecke durch Piloten(innen) zu sichern. Es ist eine Sprechverbindung 
(Funk) zu den sichernden Piloten herzustellen. 

�  Die Zugprobe muss vor dem Schleppbetrieb für jedes Schleppseil getrennt 
durchgeführt werden. Zur Vermeidung von Seilüberwürfen, sollte bei 
Doppeltrommelbetrieb das erste Seil nach Durchführung der Zugprobe eingezogen 
werden bevor die Zugprobe auf dem zweiten Seil durchgeführt wird. 

�  Der Startleiter regelt das Auslegen der Gleitschirme und die Startreihenfolge. 

�  Piloten, die nicht startklar sind, wenn ihr Seil bereitliegt, müssen sich auf Anweisung 
des Startleiters in der Startreihenfolge hinten einordnen.  

Vorrangregelungen 

�  Windenführer, die am selben Schlepptag Dienst geleistet haben, kann Vorrang in der 
Startreihenfolge einräumt werden. 

�  Das gleiche gilt für nicht erwerbsmäßig tätige Vereins-Tandempiloten (z.B. bei 
schwierigen Startverhältnissen). 

Schleppbetrieb 

�  Vor der Startfreigabe checkt der Startleiter, ob der Pilot ordnungsgemäß alle Gurte 
geschlossen hat, die Leinen richtig aufgenommen hat und das Seil ordnungsgemäß 
eingehängt ist. 

�  Startfreigabe: Es darf nur gestartet werden, wenn der Startleiter den Start freigibt. 
Die Startfreigabe entbindet den Piloten nicht von seiner persönlichen Sorgfaltspflicht. 
Dieser startet immer auf eigene Verantwortung. 

�  Funkverbindung zwischen Windenführer und Startleiter: Die LPD Vereinsfunkgeräte 
verfügen über einen Stromsparmodus, d.h. es kann bis zu einer Sekunde dauern bis 
der Empfänger eingeschaltet wird. Vor der Weitergabe von Kommandos ist daher 
die Sendetaste mindestens eine Sekunde zu drücken. Um zu gewährleisten, dass 
zeitkritische Kommandos beim Windenführer ankommen, sollte der Startleiter ab 
Kommando „Fertig“ die Sendetaste nicht mehr freigeben, bis der Pilot die 
Sicherheitshöhe erreicht hat.  

�  Der Startleiter leitet den Startvorgang und gibt die Startkommandos an den 
Windenführer weiter. Während des Startlaufs prüft der Startleiter den Gleitschirm 
des startenden Piloten auf Verhänger und andere Auffälligkeiten und bricht 
gegebenenfalls den Start ab. Hat der Pilot schon Höhe gewonnen befindet sich aber 
noch unterhalb der Sicherheitshöhe, kann eine Reduzierung der Zugkraft gefährlich 
sein. In diesem Falle weist der Startleiter den Windenfahrer auf den Fehler hin und 
lässt den Piloten auf Sicherheitshöhe (30m) schleppen. Danach veranlasst er den 
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Windenfahrer, den Zug nachzulassen, bis der Pilot ausklinkt. Er warnt den Piloten 
und Windenführer, wenn sich andere Luftfahrzeuge gefährlich dem Schleppseil 
nähern. 

�  Der Startleiter ist berechtigt, ein Startverbot zu erteilen. 

�  Der Startleiter sorgt für die Organisation des Seilrückholens (rechtzeitig Moped 
losschicken). 

�  Piloten mit offensichtlich schlecht startenden und sackfluggefährdeten Schirmen sind 
auf die Pflicht zur Benutzung von Schlepphilfen hinzuweisen. Ggf. ist Startverbot zu 
erteilen. 

�  Kein Start bei böigem und/oder starkem Seitenwind sowie bei Überentwicklung. 
Wenn ein Verhängen des Schleppseils in Bäumen oder anderen Hindernissen nicht 
zu vermeiden ist, ist der Schleppbetrieb umgehend einzustellen. 

�  Sind die Ausklinkhöhen höher als 450m GND, sowie bei Windgeschwindigkeiten  
>15 Kmh ist Funkverbindung zwischen Piloten, Windenführer oder Startleiter 
vorgeschrieben. Der Startleiter stellt sicher, dass die betroffenen Piloten Funkgeräte 
mitführen.  

Geländespezifische Regelungen: 

In Nilkheim ist der Schleppbetrieb bei der Flugsicherung des Segelflugplatzes 
Großostheim per Handy an- und abzumelden. Die PIN für das GSM-Handy befindet sich 
auf der Checkliste. Die Rufnummer der Flugsicherung ist als Kurzwahl („Aburg“) auf 
dem Handy gespeichert. Bei nordöstlichen Winden ist die Winde soweit vorne 
aufzubauen, dass ein Verhängen des Schleppseils in den Bäumen der Kleingärten 
vermieden wird (wenige Meter hinter der Asphaltpiste, s. Bild). Der Fußgängerpfad in 
der Mitte der Schleppstrecke sowie die Zufahrt zur Asphaltpiste sind durch 
Hinweisschilder abzusichern. Die zulässige Schlepphöhe beträgt 300 m über Grund. 

 
Bild 1: Schleppgelände in Nilkheim. 

Hinweisschilder 

Winde bei NO-Wind 

Winde bei SW-Wind 
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In Bischbrunn1 ist keine Anmeldung des Flugbetriebs erforderlich. Die Wegkreuzung 
auf der Schleppstrecke ist mit Hinweisschildern und einem Warnblinklicht abzusichern. 
Außerdem muss vor dem Kommando „Seil anziehen“ eine Sicherungsperson mit 
Funkgerät an der Kreuzung positioniert werden. Die zulässige Schlepphöhe beträgt 
450m; 760m mit Funk. 

 
Bild 2: Schleppgelände in Bischbrunn. 

In Würzberg ist keine Anmeldung des Flugbetriebs erforderlich. Es dürfen z.Zt. keine 
Gastpiloten geschleppt werden. Schleppaktivitäten sind mit den Geländeeigentümern 
durch den Geländewart abzustimmen2. Die zulässige Schlepphöhe beträgt an 
Wochenenden 450 m, an Werktagen 150 m. Die Winde ist mindestens 50 m nordöstlich 
der Hochspannungsleitung aufzustellen. 

                                            
1 In Bischbrunn sollte nur nach vorheriger Ortsbegehung geschleppt werden, da die Schleppstrecke möglicherweise nicht frei ist. 

2 Zur Zeit wird diese Funktion durch den ersten oder zweiten Vorsitzenden wahrgenommen. In Würzberg sollte nur nach vorheriger 
Ortsbegehung geschleppt werden, da die Schleppstrecke möglicherweise nicht frei ist. 

Wegkreuzung 

In Bischbrunn darf lt. 
Geländezulassung bei 
Windrichtungen zwischen 
100° und 330° und 
Windgeschwindigkeiten 
von mehr als 10 km/h kein 
Schleppbetrieb 
durchgeführt werden! 
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Bild 3: Schleppgelände Würzberg. 

Der Schleppbetrieb auf dem Verkehrslandeplatz Mainbullau erfordert wegen des 
Mischbetriebs mit schnellen Motorflugzeugen einen besonderen Regelsatz, der im 
Folgenden zusammengestellt ist. 

 
Bild 4: Verkehrslandeplatz Mainbullau 

Piloten, die in Mainbullau am Schleppbetrieb teilnehmen wollen, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

�  Der Pilot muss im Besitz eines gültigen B-Scheins sein. 

�  Vor dem ersten Start ist eine eigens für Mainbullau formulierte 
Haftungsausschlusserklärung zu unterschreiben, in der gleichzeitig die 
geländespezifischen Regelungen anerkannt werden. 

Parken 

Start/Landung 

Hochspannungsleitung 

Schleppstrecke 
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�  Es ist bei jedem Start ein funktionsfähiges LPD-Funkgerät mitzuführen, mit dessen 
Hilfe eine sichere Sprechverbindung mit dem Startleiter herzustellen ist. 

Vor Betreten des Fluggeländes durch Albatros Piloten findet ein Briefing mit der 
Flugleitung statt, in dessen Rahmen auf tagesspezifische Besonderheiten hingewiesen 
wird. Es werden ein oder mehrere Startleiter namentlich festgelegt, die mit Unterschrift 
die Übernahme der Verantwortung für den ordnungsgemäßen Schleppbetrieb 
bestätigen. Die Startleiter sind verpflichtet, jeden Piloten auf die hier formulierten 
Besonderheiten hinzuweisen. Der Albatros Verein hinterlässt während des gesamten 
Schleppbetriebs ein LPD Funkgerät bei der Flugleitung, damit eine reibungslose 
Kommunikation gewährleistet ist. 

 

 

Bild 5: Platzrunde des Verkehrslandeplatzes Mainbullau 

Während des Schleppbetriebs gelten folgende Einschränkungen für Albatros Piloten: 

�  Außerhalb der Flugsaison von März bis Oktober kann in Mainbullau kein Flugbetrieb 
stattfinden. 

�  Die Start- und Landebahn einschließlich der kreuzenden Wege dürfen ausschließlich 
nach Freigabe durch die Flugleitung überquert werden. 

�  Parken auf dem Fluggelände ist verboten. Zum Parken sind die dafür 
ausgewiesenen Flächen zu benutzen. 

�  Der Gleitsegelwindenbetrieb findet ausschließlich auf der im Bild 4 
gekennzeichneten Grasfläche nordwestlich der Start / Landebahn statt.  

�  Unabhängig von der Schlepprichtung ist darauf zu achten, dass das Geländeprofil 
nicht die Sicht zwischen Winde und Startstelle verdeckt.  
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�  Gleitsegelschlepps dürfen ausschließlich nach Freigabe durch die Flugleitung 
durchgeführt werden 

�  Flugbewegungen der Gleitschirme dürfen unterhalb einer Höhe von 3500 ft GND 
nicht innerhalb der Platzrunde stattfinden (Bild 5). 

�  Die Gleitschirmpiloten haben darauf zu achten, dass auch oberhalb der Platzrunde 
mit erhöhter Häufigkeit Flugbewegungen durch Motorflugzeuge stattfinden. Der 
Verkehrslandeplatzplatz Mainbullau wird von diesen als Streckenpunkt (Logger) 
überquert. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Deutschen Hängegleiterverbandes für das 
Verhalten auf Flugplätzen. 

Nach Absprache mit dem Vorstand des Miltenberger Flugsportclubs ist eine vorherige 
Anmeldung geplanter Schleppaktivitäten durch Albatros Piloten nicht erforderlich. 
Wetterinformationen können jedoch nach 10:00 Uhr telefonisch unter (09371 3363) 
eingeholt werden. 
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Aufgaben des Windenführers 

Auf- und Abbau der Schleppwinde 

�  Auf unseren Winden befindet sich jeweils eine Checkliste. Weniger routinierte 
Windenführer sollten beim Aufbau diese Checkliste abarbeiten. 

�  Es ist darauf zu achten, dass alles Material (Funkgeräte, Telefon, Windfahnen, 
Schilder) unbeschädigt zum Windenfahrzeug zurückkommt. In der Garage werden 
Funkgeräte, das DECT-Telefon, das Handy und ggf. die Winde an die 
entsprechenden Ladeeinrichtungen angeschlossen.  

Spannen der Kappvorrichtung der Doppeltrommelwinde 

�  Beim Spannen der Kappvorrichtung der Adelwarth Doppeltrommelwinde ist darauf 
zu achten, dass die Notkapphebel bis zum Anschlag gespannt sind. Andernfalls wird 
beim Umschalten des Getriebes die Kappvorrichtung durch den Stößel am 
Handgashebel verbogen.  

Einholen des Schleppseils 

�  Um Beschädigungen des Getriebes unserer Winden vorzubeugen sollte beim 
Einholen des Schleppseils das Gas bereits dann weggenommen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass der Seilfallschirm auf hindernisfreiem Gelände landet.  

�  In jedem Fall sollte das Gas frühzeitig vor dem Abbremsen der Trommel reduziert 
werden. 

Führen des Windenprotokolls 

�  Während des Schleppbetriebs ist das Windenprotokoll zu führen.  

�  Es werden Flüge, Winden- und Motorradfahrten in die Strichliste eingetragen.  

�  Der Verkauf von Zehnerkarten wird mit Kartennummer auf der Rückseite des 
Windenprotokolls vermerkt.  

�  Es ist zu beachten, dass auch nicht vollständig genutzte Karten (z.B.) Einzelflüge 
oder 5-er Karten eingetragen werden.  

�  Weiterhin ist der Name des Piloten leserlich mit der Angabe Gast- (G) oder 
Vereinspilot (M) zu protokollieren.  

�  Werden Winden- oder Mopedfahrten vergütet, ist das Konto, von dem abgebucht 
werden soll (Winden- oder Mopedfahrt), auf der Rückseite des Windenprotokolls zu 
vermerken. 

Berücksichtigung des Pilotengewichts 

�  Vor dem Start sind der vollständige Name des Piloten sowie das Pilotengewicht zu 
erfragen (besonders wichtig bei Gastpiloten).  

�  Es reicht nicht aus, Piloten mit einer maximalen Zugkraft (kleiner gleich 
Pilotengewicht) zu schleppen. Insbesondere bei leichten Piloten ist die 
Zugkraftbegrenzung entsprechend einzustellen, damit bei böigen Verhältnissen die 
maximale Zugkraft nicht überschritten wird. 

Schleppen unterhalb der Sicherheitshöhe von 30 m 

�  Unterhalb der Sicherheitshöhe darf die maximale Zugkraft das halbe Körpergewicht 
des Piloten nicht überschreiten (Pendelgefahr bei Seilriss oder versehentlichem 
Klinken).  
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�  Im Falle eines Strömungsabrisses muss unbedingt weitergeschleppt werden, auch 
wenn man gefühlsmäßig dazu neigt, den Zug nachzulassen. Bei Nichteinhaltung 
nimmt man dem Piloten jede Change, auf den Füssen zu landen. 

 

Abrechnung und Vorbereiten des nächsten Schlepptages 

�  Der aktuelle Kassenstand wird überprüft und in dem Feld „Kasse neu“ vermerkt.  

�  Der neue Kassenstand muss sich aus der Summe der Beträge „Kasse alt“ + 
„verkaufte Karten“ – „Betriebsmittel“ ergeben.  

�  Der neue Kassenstand wird auf einem neuen Protokollblatt (befindet sich im grauen 
Ordner) als „Kasse alt“ vermerkt.  

�  Die Rechnungen von Betriebsmitteln (Tanken, Öl oder sonstiges) werden an das 
neue Protokoll angeheftet (Hefter befindet sich in der Kasse) und in die 
entsprechenden Felder auf der Rückseite des neuen Windenprotokolls für den 
Folgeschlepptag eingetragen. 


